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(54)  Reklametafel  mit  auswechselbaren  Anzeigegliedern 

(57)  Bei  einer  Reklametafel  (1)  mit  auswechselba- 
ren  Anzeigegliedern  (3,  3',  3.1)  ist  die  Reklametafel  (1) 
auf  ihrer  Vorderseite  mit  Aussparungen  (2.  2')  versehen, 
in  die  die  mit  Aufschriften  versehenen  Anzeigeglieder 
(3,  3',  3.1)  eingesetzt  sind.  Hierbei  sind 

die  beiden  seitlichen  Begrenzungsflächen  der  in 
der  Reklametafel  (1)  vorgesehenen  Aussparungen 
(2)  für  die  Anzeigeglieder  (3,  3',  3.1)  derart  hinter- 
schnitten,  daß  Nuten  (9)  gebildet  werden,  in  die  die 
seitlichen  Enden  der  Anzeigeglieder  (3,  3',  3.1)  ein- 
greifen, 
und  entspricht  die  Breite  (B9)  der  Nuten  (9)  in  den 
Aussparungen  (2,  2')  etwa  der  Dicke  (D3)  der 
Anzeigeglieder  (3,  3')  bzw.  -  bei  abgesetzten  seitli- 
chen  Enden  der  Anzeigeglieder  (3.1)  -  etwa  der 
Dicke  (D3.1)  der  abgesetzten  seitlichen  Enden  der 
Anzeigeglieder  (3.2). 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Reklametafel  mit  aus- 
wechselbaren  Anzeigegliedern,  wobei  die  Reklametafel 
auf  ihrer  Vorderseite  mit  Aussparungen  versehen  ist,  in  5 
die  die  mit  Aufschriften  versehenen  Anzeigeglieder  ein- 
gesetzt  sind. 

Die  Aufschriften  können  beispielsweise  ein  Firmen- 
name  und/oder  ein  Firmenemblem,  eine  Artikelbezeich- 
nung  und  Preis-  und  Währungsangaben  sein;  aber  10 
auch  örtliche  Hinweise,  Namen  und  Zeitangaben  o. 
dgl.,  wie  sie  in  Hotels,  öffentlichen  Gebäuden  o.  dgl. 
Verwendung  finden  können. 

Bei  bekannten  Reklametafeln  der  vorgenannten  Art 
sind  die  Ahzeigeglieder  magnetisch  an  der  hinteren  is 
Begrenzungsfläche  der  Ausnehmungen  befestigt,  wozu 
Streifen  aus  einem  magnetischen  Werkstoff  und  Metall- 
streifen  verwendet  werden,  die  an  der  hinteren  Begren- 
zungsfläche  der  Ausnehmungen  und/oder  an  der 
Rückseite  der  Anzeigeglieder  angebracht  sind.  Dies  20 
erfordert  einen  verhältnismäßig  hohen  Kostenaufwand. 
Darüber  hinaus  können  einzelne  der  Streifen  beschä- 
digt  werden  oder  verlorengehen,  so  daß  die  Ahzeige- 
glieder  nicht  mehr  oder  zumindest  nicht  mehr 
ausreichend  befestigt  werden  können.  25 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Reklametafel  zu  schaffen,  die  einfach  und  kostengün- 
stig  hergestellt  werden  kann  und  deren  Funktionsfähig- 
keit  stets  erhalten  bleibt. 

Die  Lösung  der  gestellten  Aufgabe  besteht  bei  30 
einer  Reklametafel  der  eingangs  genannten  Art  darin, 

daß  die  beiden  seitlichen  Begrenzungsflächen  der 
in  der  Reklametafel  vorgesehenen  Aussparungen 
für  die  Anzeigeglieder  derart  hinterschnitten  sind,  35 
daß  Nuten  gebildet  werden,  in  die  die  seitlichen 
Enden  der  Anzeigeglieder  eingreifen, 
und  daß  die  Breite  der  Nuten  in  den  Aussparungen 
etwa  der  Dicke  der  Ahzeigeglieder  bzw.  -  bei  abge- 
setzten  seitlichen  Enden  der  Anzeigeglieder  -  etwa  40 
der  Dicke  der  abgesetzten  seitlichen  Enden  der 
Anzeigeglieder  entspricht. 

Bei  dieser  Reklametafel  werden  die  Anzeigeglieder, 
die  aus  Metall  oder  Kunststoff  gebildet  sein  können,  45 
beim  Einsetzen  in  die  Aussparungen  leicht  gebogen, 
um  die  Enden  der  Anzeigeglieder  in  die  durch  die  Hin- 
terschneidung  der  beiden  seitlichen  Begrenzungsflä- 
chen  der  in  der  ReWametafel  vorgesehenen 
Aussparungen  gebildeten  Nuten  einführen  zu  können.  so 

Damit,  daß  die  Dicke  der  Breite  der  Nuten  in  den 
Aussparungen  etwa  der  Dicke  der  Anzeigeglieder  ent- 
spricht,  ist  gemeint,  daß  die  Breite  der  Nuten  in  den 
Aussparungen  so  bemessen  ist,  daß  die  Anzeigeglieder 
reibungsfrei  in  die  Nuten  eingefügt  werden  können.  ss 

In  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  die  obere 
Begrenzungsfläche  jeder  in  der  Reklametafel  vorgese- 
henen  Aussparungen  mit  mindestens  einem  Eingriff 

versehen,  dessen  Tiefe  etwa  der  Tiefe  der  Aussparun- 
gen  entspricht.  Der  Eingriff  dient  der  einfachen  Ent- 
nahme  des  betreffenden  Anzeigegliedes  aus  der 
Aussparung. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  erfindungsgemäßen 
ReWametafel 

ist  in  mindestens  einer  bestimmten  Anzahl  der  Aus- 
sparungen  mindestens  jeweils  ein  Steg  angeord- 
net,  dessen  beide  seitlichen  Begrenzungsflächen 
derart  hinterschnitten  sind,  daß  Nuten  gebildet  wer- 
den,  in  die  die  seitlichen  Enden  der  daran  angren- 
zenden  Anzeigeglieder  eingreifen, 
und  entspricht  die  Breite  der  Nuten  in  dem  Steg 
etwa  der  Dicke  der  Anzeigeglieder  bzw.  -  bei  abge- 
setzten  seitlichen  Enden  der  Anzeigeglieder  -  etwa 
der  Dicke  der  abgesetzten  seitlichen  Enden  der 
Anzeigeglieder. 

Auch  in  diesem  Falle  ist  mit  der  Formulierung 
"etwa"  in  Bezug  auf  die  Bemessung  der  Dicke  der 
Anzeigeglieder  gemeint,  daß  die  Breite  der  Nuten  in 
dem  Steg  so  bemessen  ist,  daß  die  Anzeigeglieder  rei- 
bungsfrei  in  die  Nuten  eingefügt  werden  können. 

Die  Stege  dienen  einer  Unterteilung  der  Ausneh- 
mungen  in  mehrere  Abschnitte,  um  in  einer  Zeile  meh- 
rere  Anzeigeglieder  anordnen  zu  können. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsform  der  erfindungs- 
gemäßen  Reklametafel 

sind  die  obere  und  die  untere  Begrenzungsfläche 
der  in  der  Reklametafel  vorgesehenen  Aussparun- 
gen  für  die  Anzeigeglieder  derart  hinterschnitten, 
daß  Nuten  gebildet  werden, 
und  ist  in  mindestens  einer  bestimmten  Anzahl  der 
Aussparungen  mindestens  jeweils  ein  Steg  einge- 
setzt,  der  an  seiner  Oberseite  bzw.  an  seiner  Ober- 
seite  und  seiner  Unterseite  einen  Vorsprung 
aufweist,  dessen  Dicke  etwa  der  Breite  der  Nuten 
entspricht,  so  daß  der  Steg  in  der  Aussparung  ver- 
schiebbar  ist. 

Durch  die  Verschiebbarkeit  der  Stege  kann  die 
Breite  der  Aussparungen  beliebig  eingestellt  werden,  so 
daß  beliebig  breite  Anzeigeglieder  verwendet  werden 
können.  Alle  Anzeigeglieder  einer  Zeile  können  durch 
denselben  Eingriff  in  die  betreffende  Aussparung  einge- 
setzt  werden. 

Um  der  ReWametafel  einen  sicheren  Stand  zu  ver- 
leihen,  weist  deren  oberes  Ende  mindestens  ein  Schar- 
nier  auf,  an  das  ein  Stützelement  angelenkt  ist,  wobei  in 
Weiterbildung  der  Erfindung  das  Stützelement  als  wei- 
tere  ReWametafel  ausgebildet  ist.  Durch  diese  Ausge- 
staltung  der  Reklametafel  weist  deren  Werbeflache  die 
doppelte  Größe  auf. 

Die  erfindungsgemäße  Reklametafel  kann  noch 
dadurch  verbessert  werden,  daß  an  den  unteren  Enden 
der  Reklametafel  und  des  Stützelements  feststellbare 
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Rollen  angebracht  sind,  so  daß  der  Standort  der  Rekla- 
metafel  leicht  gewechselt  werden  kann. 

Die  Erfindung  ist  anhand  der  Zeichnung  näher 
erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer  Rekla- 
metafel  in  Vorderansicht; 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  in  Fig.  1  dargestellten 
ReWametafel; 

Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  die  rechte  Hälfte 
einer  ReWametafel,  ohne  darin  eingesetzte 
Anzeigeglieder,  in  größerem  Maßstab; 

Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  die  rechte  Hälfte 
einer  Reklametafel  gemäß  Fig.  3,  mit  darin 
eingesetzten  Anzeigegliedern,  ebenfalls  in 
größerem  Maßstab; 

Fig.  5  einen  der  Fig.  4  entsprechenden  Querschnitt 
durch  die  rechte  Hälfte  einer  anderen  Rekla- 
metafel; 

Fig.  6  einen  Längsschnitt  durch  einen  Abschnitt 
einer  Reklametafel  im  Bereich  eines  in  einer 
der  Aussparungen  vorgesehenen  Eingriffs; 

Fig.  7  einen  Längsschnitt  durch  einen  Abschnitt 
einer  Reklametafel  im  Bereich  eines  in  einer 
der  Aussparungen  vorgesehenen  Steges; 

Fig.  8  einen  der  Fig.  7  entsprechenden  Längs- 
schnitt  durch  eine  andere  Reklametafel. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Reklametafel  1  ist  mit  Aus- 
sparungen  2  versehen,  in  die  mit  Aufschriften  verse- 
hene  Anzeigeglieder  3  eingesetzt  sind.  Bei  dem 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  weist  eine  der  Aus- 
sparungen  -  die  Aussparung  2'  -  eine  andere  Form,  in 
diesem  Falle  eine  größere  Höhe,  auf  als  die  anderen 
Aussparungen.  In  diese  Aussparung  2'  kann  beispiels- 
weise  ein  Anzeigeglied  3'  eingesetzt  werden,  das  mit 
dem  Namen  und/oder  dem  Emblem  einer  Firma  verse- 
hen  ist.  Es  kann  aber  auch  die  Aussparung  2'  fehlen 
und  stattdessen  der  Name  und/oder  das  Emblem  einer 
Firma  o.  dgl.  unmittelbar  auf  dem  oberen  Teil  der  Rekla- 
metafel  1  aufgedruckt  sein.  Die  obere  Begrenzungsflä- 
che  jeder  in  der  Reklametafel  1  vorgesehenen 
Aussparungen  2  ist  mit  mindestens  einem  Eingriff  4  für 
die  Entnahme  des  betreffenden  Anzeigegliedes  3  aus 
der  Aussparung  2  versehen.  In  den  Aussparungen  2 
oder  in  einer  bestimmten  Anzahl  der  Aussparungen  2 
sind  Stege  5  angeordnet.  Die  Anzahl  der  Stege  5  hängt 
von  der  Anzahl  der  in  einer  Zeile  benötigten  Anzeige- 
glieder  3  ab.  Wenn  beispielsweise  drei  Anzeigeglieder  3 
benötigt  werden,  von  denen  das  erste  einen  Artikel,  das 
zweite  den  Preis  und  das  dritte  die  betreffende  Wäh- 

rung  benennt,  sind  zwei  Stege  5  erforderlich. 
Wie  aus  Fig.  2  zu  ersehen  ist,  weist  das  obere  Ende 

der  Reklametafel  1  ein  Scharnier  6  auf,  an  das  ein 
Stützelement  7  angelenkt  ist.  An  ihrem  unteren  Enden 

5  sind  die  ReWametafel  1  und  das  Stützelement  7  mit  Rol- 
len  8  versehen,  die  feststellbar  ausgebildet  sind. 

Fig.  3  zeigt  eine  Reklametafel  1  ,  die  Aussparungen 
2  mit  einer  Tiefe  T2  aufweist.  Hierbei  sind  die  seitlichen 
Begrenzungsflächen  der  Aussparungen  2  derart  hinter- 

10  schnitten,  daß  Nuten  9  mit  einer  Breite  B9  gebildet  wer- 
den.  Der  -  in  diesem  Falle  -  mit  der  Reklametafel  1  eine 
Einheit  bildende  Steg  5  ist  ebenfalls  hinterschnitten. 
Hierdurch  sind  Nuten  10  mit  einer  Breite  B10  gebildet, 
wobei  die  Breite  B10  der  Nuten  10  der  Breite  B9  der 

15  Nuten  9  entspricht. 
Bei  dem  in  Fig.  4  dargestellten  Ausführungsbeispiel 

sind  Anzeigeglieder  3  in  die  Aussparungen  2  der  ReWa- 
metafel  1  eingesetzt,  deren  Dicke  D3  etwa  der  Breite  B9 
der  Nuten  9  und  der  Breite  B10  der  Nuten  10  entspricht 

20  (vgl.  Fig.  3).  Hierbei  greifen  die  seitlichen  Enden  der 
Anzeigeglieder  3  in  die  Nuten  9  und  10  (vgl.  Fig.  3)  ein. 

Ein  in  einer  Aussparung  2  der  ReWametafel  1  ver- 
schiebbarer  Steg  5'  ist  aus  Fig.  5  zu  ersehen.  Der  Steg 
5'  ist  hierbei  derart  abgesetzt,  daß  zwischen  den  abge- 

25  setzten  Enden  des  Steges  5'  und  der  hinteren  Begren- 
zungsfläche  der  Aussparung  2  nutenartige 
Zwischenräume  1  1  gebildet  werden,  deren  Breite  B5' 
der  Breite  B10  der  Nuten  10  (vgl.  Fig.  3)  entspricht.  Bei 
diesem  Ausführungsbeispiel  weisen  die  Anzeigeglieder 

30  3.1  eine  Dicke  D3.1  auf,  die  etwa  der  Tiefe  T2  der  Aus- 
sparung  2  (vgl.  Fig.  3)  entspricht.  Die  Enden  der  Anzei- 
geglieder  3.1,  die  derart  abgesetzt  sind,  daß  die 
abgesetzten  Enden  eine  Dicke  D3.1'  aufweisen,  wobei 
die  Dicke  D3.1'  etwa  der  Breite  B5'  der  Zwischenräume 

35  1  1  entspricht,  greifen  in  die  Zwischenräume  1  1  ein. 
Aus  Fig.  6  ist  zu  ersehen,  daß  der  in  der  ReWame- 

tafel  1  vorgesehene  Eingriff  4  die  Entnahme  eines  in  die 
Aussparung  2  der  Reklametafel  1  eingesetzten  Anzei- 
gegliedes  3  ermöglicht.  Bei  dem  dargestellten  Ausfüh- 

40  rungsbeispiel  ist  die  Tiefe  T4  des  Eingriffs  4  geringfügig 
größer  als  die  Tiefe  T2  der  Aussparung  2  für  das  Anzei- 
geglied  3.  Es  kann  aber  auch  die  Tiefe  T4  der  Tiefe  T2 
entsprechen. 

Wie  ein  verschiebbarer  Steg  5'  in  den  Aussparun- 
45  gen  2  gehalten  ist,  zeigen  Fig.  7  und  8.  Hierzu  ist  die 

obere  Begrenzungsfläche  (Fig.  7)  bzw.  sind  die  obere 
und  die  untere  Begrenzungsfläche  (Fig.  8)  der  in  der 
ReWametafel  1  vorgesehenen  Aussparungen  2  derart 
hinterschnitten,  daß  Nuten  12  mit  einer  Breite  B12 

so  gebildet  werden.  Der  Steg  5'  ist  in  seinem  hinteren 
Bereich  oben  (Fig.  7)  bzw.  oben  und  unten  (Fig.  8)  mit 
Vorsprüngen  13  versehen,  deren  Dicke  etwa  der  Breite 
B12  der  Nuten  12  entspricht. 

1.  ReWametafel  mit  auswechselbaren  Anzeigeglie- 
dern,  wobei  die  Reklametafel  (1)  auf  ihrer  Vorder- 
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seite  mit  Aussparungen  (2.  2')  versehen  ist,  in  die 
die  mit  Aufschriften  versehenen  Anzeigeglieder  (3, 
3',  3.1)  eingesetzt  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 

1.1  daß  die  beiden  seitlichen  Begrenzungsflä-  s 
chen  der  in  der  Reklametafel  (1)  vorgesehenen 
Aussparungen  (2)  für  die  Anzeigeglieder  (3,  3', 
3.1)  derart  hinterschnitten  sind,  daß  Nuten  (9) 
gebildet  werden,  in  die  die  seitlichen  Enden  der 
Anzeigeglieder  (3,  3',  3.1)  eingreifen,  10 
1  .2  und  daß  die  Breite  (B9)  der  Nuten  (9)  in  den 
Aussparungen  (2,  2')  etwa  der  Dicke  (D3)  der 
Anzeigeglieder  (3,  3')  bzw.  -  bei  abgesetzten 
seitlichen  Enden  der  Anzeigeglieder  (3.1)  - 
etwa  der  Dicke  (D3.1)  der  abgesetzten  seitli-  15 
chen  Enden  der  Anzeigeglieder  (3.2)  ent- 
spricht. 

2.  Reklametafel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  obere  Begrenzungsfläche  jeder  in  20 
der  Reklametafel  (1)  vorgesehenen  Aussparungen 
(2,  2')  mit  mindestens  einem  Eingriff  (4)  versehen 
ist,  dessen  Tiefe  (T4)  etwa  der  Tiefe  (T2)  der  Aus- 
sparungen  (2,  2')  entspricht. 

25 
3.  Reklametafel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet, 

3.1  daß  in  mindestens  einer  bestimmten 
Anzahl  der  Aussparungen  (2)  mindestens  30 
jeweils  ein  Steg  (5)  angeordnet  ist,  dessen 
beide  seitlichen  Begrenzungsflächen  derart 
hinterschnitten  sind,  daß  Nuten  (10)  gebildet 
werden,  in  die  die  seitlichen  Enden  der  daran 
angrenzenden  Anzeigeglieder  (3)  eingreifen,  35 
3.2  und  daß  die  Breite  (B10)  der  Nuten  (10)  in 
dem  Steg  (5)  etwa  der  Dicke  (D3)  der  Anzeige- 
glieder  (3)  bzw.  -  bei  abgesetzten  seitlichen 
Enden  der  Anzeigeglieder  (3.1)  -  etwa  der 
Dicke  (D3.1  ')  der  abgesetzten  seitlichen  Enden  40 
der  Anzeigeglieder  (3.1)  entspricht. 

4.  Reklametafel  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

45 
4.1  daß  die  obere  und  die  untere  Begrenzungs- 
fläche  der  in  der  ReWametafel  (1)  vorgesehe- 
nen  Aussparungen  (2)  für  die  Anzeigeglieder 
(3  bzw.  3.1)  derart  hinterschnitten  sind,  daß 
Nuten  (12)  gebildet  werden,  so 
4.2  daß  in  mindestens  einer  bestimmten 
Anzahl  der  Aussparungen  (2)  mindestens 
jeweils  ein  Steg  (5')  eingesetzt  ist,  der  an  sei- 
ner  Oberseite  bzw.  an  seiner  Oberseite  und 
seiner  Unterseite  einen  Vorsprung  (13)  auf-  55 
weist,  dessen  Dicke  (D13)  etwa  der  Breite 
(B12)  der  Nuten  (12)  entspricht,  so  daß  der 
Steg  (5')  in  der  Aussparung  (2)  verschiebbar 

ist. 

5.  Reklametafel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  deren  oberes  Ende 
mindestens  ein  Scharnier  (6)  aufweist,  an  das  ein 
Stützelement  (7)  angelenkt  ist. 

6.  Reklametafel  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Stützelement  (7)  als  weitere 
Reklametafel  ausgebildet  ist. 

7.  Reklametafel  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  den  unteren  Enden  der 
Reklametafel  (1)  und  des  Stützelements  (7)  fest- 
stellbare  Rollen  (8)  angebracht  sind. 
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